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Personenfreizügigkeit: Wegfall der 
Kontingente für Bulgarien und Rumänien 

Die Ventilklausel für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien läuft wie vorgesehen 

am 31. Mai 2019 aus. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 15. Mai 2019 eine 

Änderung der Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (VEP) 

verabschiedet, die die Kontingente aufhebt. Ab dem 1. Juni 2019 gilt für Angehörige 

dieser beiden Staaten (EU-2) die volle Personenfreizügigkeit.  

 

Das Protokoll zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien (Pro-

tokoll II zum FZA) ist seit dem 1. Juni 2009 in Kraft. Es sieht eine Übergangsfrist von maxi-

mal zehn Jahren vor. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat seinen Spielraum ausge-

schöpft, indem er im Jahr 2017 erneut Kontingente für Aufenthaltsbewilligungen (Ausweis B 

EU/EFTA) für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien eingeführt und 2018 verlängert hat. 

Die Ventilklausel läuft nun aus, was eine Revision der VEP bedingt. 

Ab dem 1. Juni 2019 geniessen Staatsangehörige aus Bulgarien und Rumänien die volle 

Personenfreizügigkeit zu den gleichen Bedingungen, wie sie für Angehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gelten. Konkret heisst dies, dass sie für einen 

Aufenthalt in der Schweiz eine Stelle finden oder als Nichterwerbstätige über ausreichende 

finanzielle Mittel verfügen müssen. Von den EU-Staaten gilt somit nur noch für Kroatien ein 

beschränkter Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt, da dieses Land zu einem späteren 

Zeitpunkt der EU beigetreten ist. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ejpd.admin.ch. 
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